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Wilde Müllkippe am Grünschnittcontainer Wendehammer Werrastraße 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 10.07.11 
- Nr. 1160/2011 
 
 
Die Fraktion BÜRGERLISTE beantragt, dass die Stadtverwaltung und die AVEA ge-
meinsam eine Lösung zur Vermeidung der wilden Müllkippe am Standort des Grün-
schnittcontainers in der Werrastraße/Wendehammer, hinter dem Gebäude der Ge-
samtschule erarbeiten. 
 
Der Fachbereich Umwelt nimmt hierzu in Abstimmung mit der AVEA wie folgt Stel-
lung.  
 
Die dezentral und flächendeckend organisierte Grünabfallsammlung ist seit langem 
etabliert und hat sich bewährt. Neben den wöchentlichen Abgabezeiten an den 
Standorten wird diese durch die tägliche Annahme von Grünabfall am Wertstoffzent-
rum und dem Biomassezentrum ergänzt. Findet an einem Standort keine wöchentli-
che Sammlung statt, so besteht im weiteren Umfeld zumindest in 2 – 3 Tagerhyth-
mus eine weitere Abgabemöglichkeit.  
Ablagerungen an Abfallsammelstellen lassen sich leider nicht zur Gänze unterbin-
den. Im Abfallkalender und an den örtlichen Stellen wird auf die ausschließliche Nut-
zung des Entsorgungsangebotes zu den bekannten Sammelzeiten hingewiesen.  
Der Standort Werrastraße wird nicht überdurchschnittlich genutzt. Die Sammelzeiten 
reichen bis in die Abendstunden (16.00 bis 19.00 Uhr). Als alternative Abgabemög-
lichkeiten finden weitere wöchentliche Grünschnittsammlungen jeden Donnerstag in 
der Unterstraße (Rheindorf) sowie in Hitdorf und Bürrig statt.  
 
Damit wird deutlich, dass es ausreichend örtliche und zeitlich versetzte Abgabemög-
lichkeiten gibt.  
Ablagerungen der Grünabfälle im öffentlichen Straßenraum werden als wilder Müll zu 
Lasten der Allgemeinheit entsorgt, rechtfertigen jedoch im festgestellten Umfang kei-
ne personalintensivere Überwachung des Standortes, der nicht 24- h bewacht wer-
den kann.  
 
Sobald von Anwohnern Ablagerungen gemeldet werden und ausreichend konkrete 
Hinweise bezüglich des Verursachers (Kfz-Kennzeichen, Tatzeitpunkt, Menge der 
Abfälle, grobe Personenbeschreibung) vorliegen, werden durch den Fachbereich 
Umwelt Verwarngelder erteilt oder in schwerwiegenden Fällen die Vorgänge zur Ein-



leitung eines Bußgeldverfahrens an den Fachbereich Recht und Ordnung weiterge-
leitet.  
Die AVEA bemüht sich außerdem die Grünabfälle schnellstmöglich zu entfernen und 
so möglicher Nachahmung entgegenzuwirken. Einer tagelangen Lagerung wird nach 
Eingang einer Meldung umgehend entgegengewirkt. 
 
Eine Verdichtung der Standorte oder der Sammelzeiten wird zu keinem prognosti-
zierten höheren Sammelergebnis führen, eher zu einer Aufteilung bei höherem logis-
tischem Aufwand, der mit höheren Kosten bei gleichbleibendem Ertrag verbunden 
wäre.  
 
 
gezeichnet: 
Hardiman 
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